Textliche Festsetzungen

zum Entwurf des vorhabenbezogenen
Bebauungsplans Nr. 604:
Loddenheide — Albersloher Weg 198

i MONSTER

Stadtplanungsamt

Anlage 4 zur Vorlage Nr. V/0189/2023

1. Textliche Festsetzungen gemafll 8§ 9i.V.m. § 12 BauGB

1.  Artund MaR der baulichen Nutzung

1.1 Im Vorhabenbereich ist ausschlief3lich ein Mébelmarkt mit einer Gesamtverkaufsflache von
max. 7.000 m2 zulassig. Zusatzlich ist eine Gastronomienutzung auf einer Gesamtflache
(Gastraum ohne Nebenrdume) von max. 150 m2 zulassig.

Die Gesamtverkaufsflache der Nicht-zentrenrelevanten Kernsortimente darf die max. Ver-
kaufsflache von 6.300 m? nicht Uberschreiten. Die Gesamtverkaufsflache der Zentrenrele-
vanten Randsortimente darf die max. Verkaufsflache von 700 m? nicht Giberschreiten. Nach-
folgende Sortimente und max. Verkaufsflachen unter Berlcksichtigung der Minsteraner
Sortimentsliste des Einzelhandels- und Zentrumskonzepts der Stadt Miinster 2018 sind zu-

lassig:
Sortimente Verkaufsflache
maximal in m2
Nicht-zentrenrelevante Sortimente
6.300
Mobel, Kiichen max. 5.800
Matratzen, Lattenroste max. 250
Baumarktsortimente (Farben, Tapeten, Bo-
. . max. 400
denbeléage, Markisen, Rollos)
Teppiche max. 400
Zentrenrelevante Sortimente max. 700
Haushaltswaren, Glas, Porzellan, Keramik,
. max. 330
Bilder, Rahmen
Haus- und Heimtextilien max. 300
Lampen, Leuchten max. 200
Gesamt 7.000
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Die vollstandige Munsteraner Sortimentsliste (It. Einzelhandels- und Zentrenkonzept Stadt
Munster - Fortschreibung 2018, Ratsbeschluss vom 14. Méarz 2018) ist im Anhang der Be-
grindung abgedruckt.

1.1.2 Fir die Ermittlung der zulassigen Grundflache ist als Flache des Baugrundstiicks gem. § 19

Abs. 3 BauNVO der gekennzeichnete Vorhabenbereich malRgebend (89 Abs.1 Nr. 1
BauGB i. V. m. § 19 Abs. 3 BauNVO).

Fur den Vorhabenbereich ist die Grundflachenzahl GRZ auf 0,8 festgesetzt. Ausnahms-
weise kann in Anwendung des 8 19 Abs. 4 Satz 1 und 2 BauNVO fur die Stellplatze mit
ihren Zufahrten und Nebenanlagen im Sinne des 8§ 14 die maximal zulassige Grundflachen-
zahl von 0,8 bis zu einer Grundflachenzahl von 0,9 uberschritten werden (8 17 Abs. 1
BauNVO i. V. m. § 19 Abs. 3 und Abs. 4 BauNVO).

1.1.3 Eine Uberschreitung der festgesetzten maximalen Gebaudehohe fiir technische Anlagen

1.2

und technische, untergeordnete Bauteile wie z. B. Liftungs- und Kiihlaggregate, Solarpa-
neelen und Photovoltaikanlagen ist bis zu einer Hohe von max. 2,00 m zuléssig. Diese An-
lagen sind auf dem Gebaude so anzuordnen, dass diese zur aulReren Gebaudefassade
einen Abstand einhalten, der mindestens dem Malf3 ihrer baulichen Héhe entspricht.

Fur den Vorhabenbereich sind die festgesetzten maximalen Gebaudehthen tber Normal-
hohennull (NHN) festgesetzt. Als max. Gebaudehohe gilt die Oberkante des Flachdachab-
schlusses (Attika).

Begrinung

1.2.1 Im Vorhabenbereich wird die Anpflanzung von B&aumen auf der Stellplatzanlage festgesetzt.

Je 6 Stellplatze ist ein mittelkroniger Laubbaum zu pflanzen. Das Pflanzbeet muss eine
GrolRe von mindestens 6 m2 und eine Mindestbreite von 2,0 m aufweisen (8 9 Abs. 1
Nr. 25a und b BauGB).

Baumarten: Hainbuche (Carpinus betulus) und Eberesche (Sorbus aucuparia) zu gleichen
Teilen; Pflanzqualitat: StU 18/20, 3 x v., m. B.

1.2.2 In dem festgesetzten Pflanzstreifen an der nordwestlichen Grundstticksgrenze ist eine 2-

reihige freiwachsende Hecke aus standortgerechten Laubgehdlzen (z.B. Feldahorn, Kor-
nelkirsche, Schneeball, Hundsrose, Haselnuss, Schlehe, Hainbuche, Hartriegel) oder eine
Schnitthecke aus standortgerechten Laubgehdlzen (z.B. Hainbuche, Rotbuche, Liguster)
zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten (8 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB).

1.2.3 Unter den im Vorhaben- und ErschlieBungsplan mit den Nummern 2, 3, 4 und 5 gekenn-

zeichneten aulRenliegenden offenen Fluchttreppen ist der Boden unversiegelt zu belassen
und flachendeckend mit niedrigwachsenden Gehdlzen (z. B. Bodendecker) zu begriinen.
Hiervon ausgenommen sind erforderliche Sauberkeitsstreifen bis zu einer Breite von 0,5 m.

1.2.4 Beim Neubau, Erneuerungen und Anbau von Gebéauden sind die Dacher flachendeckend

mit einer standortgerechten Vegetation extensiv zu begriinen und als begrtinte Flache dau-
erhaft zu unterhalten (8 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB). Eine Kombination mit Anlagen zur
Nutzung erneuerbaren Energien ist zugelassen.
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Auf dem im Vorhaben- und ErschlieBungsplan gekennzeichneten Gebdaudeteil ist das
Flachdach flachendeckend extensiv zu begriinen. Hiervon ausgenommen sind Bereiche
mit notwendigen technischen Aufbauten.

Bereiche mit Photovoltaik-Anlagen sind nicht ausgenommen. Die Begriinung ist durch Auf-
standern der Anlage sicherzustellen.

1.3 Regenwasserretention

Fir das Grundstiick ist ein Retentionsvolumen von 5,0 I/m2 Grundstiicksflache nachzuwei-
sen (8 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB).

1.4 Solarenergienutzung
1.4.1 Neubau

Beim Neubau von Gebauden (Lagerhalle) ist eine Anlage zur Solarenergienutzung zu in-
stallieren. Die Anlage muss eine Grof3e von mindestens 50 % der Grundflache des Gebau-
des besitzen (8 9 Abs. 1 Nr. 23b).

1.4.2 Bestand

Die Verpflichtung der Installation von Anlagen zur Solarenergienutzung geman Ziffer 1.4.1
gilt auch fur Bestandsgebéude, wenn eine grundlegende Dachsanierung erfolgt. Von dieser
Verpflichtung kann eine Ausnahme zugelassen werden, wenn eine Anlage zur Gewinnung
solarer Strahlungsenergie nachweislich nicht wirtschaftlich betrieben werden kann.

1.5 Der Vorhaben- und ErschlieBungsplan sowie die Ansichten des Vorhabens sind Bestandteil
der Festsetzung des Bebauungsplans. Die AuRenwandflachen des geplanten Baukoérpers
sind auf Grundlage der Ansichtsplane zu gestalten.

2.  Textliche Festsetzungen gemalf § 89 Bauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO
NRW)

2.1 Im Vorhabenbereich sind ausschlief3lich Flachdacher zulassig.
2.2 Werbeanlagen

2.2.1 Werbeanlagen an den Fassadenflachen sind nur wie in den Ansichten dargestellt (Dimen-
sionierung und Farbauswabhl) zulassig.

2.2.2 Zulassig ist die Aufstellung von finf Fahnenmasten an den im Vorhaben- und Erschlie-
Bungsplan und vorhabenbezogenen Bebauungsplan festgesetzten Standorten. Die Fah-
nenmasten dirfen eine Hohe von 64,20 m 0. NHN (7,50 m iber Hohe Stellplatzanlage)
nicht Gberschreiten.

Die Werbefahnen sind mit fest und parallel zum Albersloher Weg ausgerichteten Auslegern
an den Fahnenmasten anzubringen.

2.2.3 An der Einfahrt des Marktgelandes ist die Aufstellung eines Pylons in einem maximal zu-
lassigen Format von 200 x 500 cm (B x H) zuldssig. Der Pylon darf eine Hohe von 61,70 m
0. NHN nicht tGberschreiten.
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2.2.4 Zulassig ist die Aufstellung von drei Werbetafeln im Format 280 x 200 cm (B x H) an den

im Vorhaben- und ErschlieRungsplan und vorhabenbezogenen Bebauungsplan festgesetz-
ten Standorten. Die Werbetafeln dirfen einschlief3lich der Aufstanderung eine Héhe von
60,00 m 0. NHN nicht Gberschreiten.

2.2.5 Im gesamten Geltungsbereich des Plangebiets sind blinkende und/oder sich bewegende

4.2

4.3

4.4

4.5

Anlagen der AuRenwerbung unzulassig.

Kennzeichnungen gemal § 9 Abs. 5 BauGB

Der Geltungsbereich ist als Altlastenverdachtsflache im Sinne des § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB
gekennzeichnet. BaumalRnahmen sind im Detail im nachfolgenden Bauantragsverfahren
mit der Umweltbehorde der Stadt Miinster abzusprechen.

Hinweise
Durchfuhrungsvertrag

Zur Realisierung des Bebauungsplans werden erganzende 6ffentlich-rechtliche Vereinba-
rungen zwischen der Stadt Minster und dem Vorhabentrager abgeschlossen (Durchfiih-
rungsvertrag).

Der Planung zugrundeliegende Vorschriften

Die der Planung zugrundeliegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse und
DIN-Vorschriften) konnen wahrend der Dienstzeiten bei der Stadt Munster, im Kundenzent-
rum “Planen und Bauen' im Erdgeschoss des Stadthauses 3, Albersloher Weg 33, einge-
sehen werden.

Bodendenkmale

Die Entdeckung eines Bodendenkmals (kulturgeschichtliche Bodenfunde, Mauern, Einzel-
funde, aber auch Verfarbungen in der natirlichen Bodenbeschaffenheit und Fossilien) ist
unverziglich der Stadtischen Denkmalbehérde (0251/492-6148) oder dem Landschaftsver-
band Westfalen-Lippe, LWL-Archéaologie fur Westfalen anzuzeigen, die Fundstelle ist un-
verandert zu belassen (88 16-17 Denkmalschutzgesetz NRW).

Kampfmittel

Weist bei Durchfiihrung von Bauvorhaben der Erdaushub auf aul3ergewdhnliche Verfar-
bungen hin oder werden verdachtige Gegenstande oder Kampfmittel entdeckt, sind die Ar-
beiten aus Sicherheitsgriinden sofort einzustellen und die Feuerwehr der Stadt Munster zu
verstandigen.

Artenschutz

Da nicht generell ausgeschlossen werden kann, dass die Fassaden der betroffenen Ge-
baude geeignete Quartiersplatze (Spalten, Locher, Risse) fur Fledermause bieten, ist vor
Beginn der Bauarbeiten eine Ein- und Ausflugskontrollen am Gebaude, ggf. mit einem
Hubsteiger, vorzunehmen. Falls Tiere aufgefunden werden, ist deren Ausflug abzuwarten.
Nachgewiesene und potenzielle Verstecke sind vor Beginn der Bauarbeiten fachgerecht zu
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verschliel3en. Bei einer festgestellten Eignung der Fassade fur Fledermause sind Quartiers-
hilfen anzubieten. Die detaillierte Vorgehensweise ist mit der Unteren Naturschutzbehdrde
der Stadt Munster abzustimmen.

Vor Baubeginn ist die Beschaffenheit der Dachoberflache des Hauptgebéudes auf das Vor-
handensein von Vogelarten hin zu Gberprifen. Falls geeignete Lebensraume vorhanden
sind, ist das weitere Vorgehen mit der Unteren Naturschutzbehérde der Stadt Minster ab-
zustimmen.

Textliche Festsetzungen zum Entwurf / Seite 5 von 5



	Textliche Festsetzungen zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 604: Loddenheide – Albersloher Weg 198
	1. Textliche Festsetzungen gemäß § 9 i.V.m. § 12 BauGB
	1. Art und Maß der baulichen Nutzung
	1.2 Begrünung
	1.3 Regenwasserretention
	1.4 Solarenergienutzung
	1.5 Vorhaben- und Erschließungsplan

	2.  Textliche Festsetzungen gemäß § 89 Bauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NRW)
	2.1 Im Vorhabenbereich sind ausschließlich Flachdächer zulässig.
	2.2 Werbeanlagen

	3.  Kennzeichnungen gemäß § 9 Abs. 5 BauGB 
	4.  Hinweise 
	4.1 Durchführungsvertrag
	4.2 Der Planung zugrundeliegende Vorschriften
	4.3 Bodendenkmale
	4.4 Kampfmittel
	4.5 Artenschutz 



